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SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
EU Europäische Union
SIS Schengener Informationssystem
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
Fedpol Bundesamt für Polizei
ETIAS Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem

CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
UE Union européenne
SIS Système d'information Schengen
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
Fedpol Office fédéral de la police
ETIAS Système européen d’information et d’autorisation concernant les
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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Der Bundesrat publizierte im Mai 2022 die Botschaft zur Übernahme zweier EU-
Verordnungen zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-
Informationssystemen für die Zwecke des ETIAS sowie zur Änderung des Ausländer-
und Integrationsgesetzes.
Wie der Bundesrat in seiner Botschaft vermerkte, hatte das Parlament der Übernahme
der EU-Verordnung, die ETIAS etablierte, bereits im September 2020 zugestimmt (BRG
20.027). Bei der vorliegenden Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes ging es
nun darum, die Interoperabilität des ETIAS-Systems mit anderen EU-
Informationssystemen (wie etwa SIS) zu gewährleisten. Mit der Interoperabilität solle
der Datenaustausch unter diesen Systemen ermöglicht werden und vorhandene
Informationen effizienter und gezielter genutzt werden. Der Bundesrat beantragte auch
eine Änderung des AIG: Der Abteilung «Biometrische Identifikation» des Fedpol soll es
erlaubt werden, die Ergebnisse von Suchanfragen manuell nachzuprüfen, wenn diese
einen Treffer in den Schengen/Dublin-Informationssystemen ergeben haben. 

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 mit dem Geschäft. Die
Sprechenden der SPK-NR, Tiana Moser (glp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE), stellten
den Entwurf vor. Demnach handelt es sich bei ETIAS um ein System zur Ausstellung von
Reisegenehmigungen für Drittstaatenangehörige ohne Visumspflicht, wobei die
Prüfung, ob eine Person eine Einreisebewilligung erhält, weitgehend automatisch
abläuft. Komme es zu einer Unregelmässigkeit, dann erfolge in den entsprechenden
Schengen-Mitgliedstaaten eine manuelle Prüfung der Einreisebewilligung. Das
Bundesverwaltungsgericht werde eine Plattform zur Verfügung stellen, über die
Beschwerden bei einer mutmasslichen Fehlbeurteilung der Reisegenehmigung
eingereicht werden können. Das Ziel dieser Weiterentwicklung des ETIAS-Systems
bestehe darin, die Sicherheit, insbesondere in den Bereichen Bekämpfung des
Terrorismus und Verhinderung schwerer Straftaten, zu stärken. Minderheitsanträge
wurden keine gestellt und die meisten Fraktionen äusserten sich überwiegend positiv.
Jedoch meldete Natalie Imboden (gp, BE) seitens der Grünen-Fraktion gewisse
datenschützerische Bedenken an und bat Justizministerin Karin Keller-Sutter, den
«datenschützerischen Aspekten in den weiteren Umsetzungsarbeiten genügend
Beachtung zu schenken». Der Nationalrat nahm die Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstandes mit 134 Stimmen zu 10 Stimmen (33 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von der
Grünen-Fraktion. Die zweite Vorlage, die Änderung des AIG, nahm der Nationalrat mit
145 zu 3 Stimmen bei 33 Enthaltungen an.

Die kleine Kammer behandelte die Vorlage in der Wintersession 2022. Dort stellten
Kommissionssprecher Mathias Zopfi (gp, GL) und Justizministerin Keller-Sutter das
Geschäft vor, wobei eine eigentliche Debatte ausblieb: Eintreten wurde ohne
Gegenantrag beschlossen und beide Vorlagen wurden einstimmig angenommen.

In den Schlussabstimmungen am Ende der Wintersession 2022 zeigte sich wiederum
ein ähnliches Stimmverhalten: Während sich die Grünen der Stimmen enthielten,
votierte eine grosse Mehrheit des Nationalrates klar für die beiden Vorlagen (155 zu 9
Stimmen bei 32 Enthaltungen / 164 zu 0 Stimmen bei 32 Enthaltungen). Im Ständerat
wurden die beiden Vorlagen jeweils einstimmig angenommen (44 zu 0 Stimmen für die
beiden Vorlagen). 1
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